
Städtische Friedhöfe München
Telefon 2 31 99 01

Donnerstag, den 23. Januar 2025

Westfriedhof:
Sargbestattung mit Trauerfeier:
12:15 Preinfalk Franziska Maria, Verwaltungsangestellte, 104 J.

Westfriedhof:
Urnenbeisetzung mit Trauerfeier:
09:45 Perk Hans, Maurer, 86 J.

Waldfriedhof, Neuer Teil:
Urnenbestattung mit Trauerfeier:
09:45 KönigsbauerFriedrichAlfons,Werkzeugmaschinenbaue, 89 J.
11:15 Oberhuber Rita Maria, kaufm. Angestellte, 85 J.
12:45Matschl Ottilie, 94 J.

Nordfriedhof:
Urnenbeisetzung mit Trauerfeier:
10:30 Plösinger Brigitta, Hausfrau, 87 J.
11:15 Dittmann Rosalija, Lehrerin, 78 J.

Waldfriedhof, Alter Teil:
Sargbestattung mit Trauerfeier:
12:45 Bischof Sonia, Hausfrau, 69 J.
14:15 Fuchs Thomas, Elektrotechniker, 31 J.

Waldfriedhof, Alter Teil:
Urnenbeisetzung mit Trauerfeier:
09:45 Hofbauer Hermann, 83 J.

Krematorium Ostfriedhof:
Urnentrauerfeier:
09:45Mur Rita, 77 J.
Sargtrauerfeier:
09:00 StiersMarianne, kfm. Angestellte, 94 J.
13:30 Schwend Rosina, Arbeiterin, 92 J.
14:15 Haupt Dieter Michael, Elektriker, 52 J.

Ostfriedhof:
Urnenbeisetzung mit Trauerfeier:
09:45 Stankiewicz Karl, Journalist, 96 J.

Friedhof Sendling:
Sargbestattung mit Trauerfeier:
09:00 Hartmann Frieda, Büroangestellte, 90 J.

Friedhof Untermenzing:
Sargbestattung mit Trauerfeier:
12:45 Grandl Josef, Architekt, 92 J.

Friedhof Aubing:
Sargbestattung mit Trauerfeier:
10:30Widmann Eva, Hausfrau, 85 J.

Friedhof Lochhausen:
Urnenbeisetzung mit Trauerfeier:
12:45 SchneebergerWilhelm, 87 J.

Waldfriedhof Solln:
Sargbestattung mit Trauerfeier:
11:15 Feneberg Helga, 86 J.

Traueranzeigen

Plötzlich, und für uns alle viel zu früh,
verstarb mein lieber Mann, der gute Papa,

Bruder und Onkel

Hermann Huber

In liebevoller Erinnerung
Irmi und Brigitte
Uli, Tanja, Markus und Sofia
im Namen aller Angehörigen

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, den 25. Januar 2025 um 11 Uhr in der Kirche
St. Michael in Arget mit anschließender Beerdigung auf dem Friedhof Arget statt.

Statt zugedachter Blumenspenden bitten wir im Sinne des Verstorbenen um eine Spende
zu Gunsten der Feuerwehr Arget.

IBAN DE87 7016 6486 0002 7012 19, Kennwort: „Hermann Huber“
Zudem steht ein Spendenkorb am Friedhof bereit.

* 25. Dezember 1958 † 19. Januar 2025

Schreinermeister

Irmhild Eichin

Trauerfeier am Samstag, den 25. Januar 2025 um 11.00 Uhr
in der Aussegnungshalle im Waldfriedhof in Höhenkirchen

mit anschließender Beerdigung.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Edith und Conny
mit Tanja und Alex
Rolf und Steffi

mit Leopold und Ludwig

* 2. Juli 1930 † 19. Januar 2025 Bestattungen im Landkreis

Gemeindefriedhof Aschheim:
10:00 Engl Rosa, Bankangestellte, 95 J.

Trauergottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul
mit anschl. Urnenbeisetzung

Gemeindefriedhof Dornach:
14:30 Ottner Erwin, Kraftfahrer, 87 J.

Urnentrauerfeier mit anschl. Beisetzung

Friedhof Garching, am Römerhofweg:
10:00Wilhelm Albert, kfm. Angestellter, 87 J.

Trauerfeier mit Beisetzung

Waldfriedhof Haar:
12:00 Lindner Gerd, Einzelhandelskaufmann, 75 J.

Gottesdienst mit anschl. Urnenbeisetzung

Waldfriedhof Taufkirchen:
14:00 Rademacher Herbert, Innenarchitekt, 83 J.

Urnentrauerfeier mit anschl. Beisetzung

Friedhof Unterhaching:
09:00 Dommel Johann, Ton- und Bildingenieur, 93 J.

Urnenbeisetzung Leserservice: 089/5306-222 www.merkur.de/abo

Das Andenken
bewahren.

Die Gedenkseiten
für unsere Verstorbenen.

merkurtz.trauer.de
Das Trauer- und

Gemeinschaftsportal
Ihrer Zeitung.

Auf den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit dahin.
Jean de La Fontaine

Ach schrittest du durch den Garten
noch einmal in raschem Gang,
wie gerne wollt ich warten,
warten stundenlang.

Theodor Fontane
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München – Wenn junge Men-
schen in frühen Jahren ihren
Lebenspartner verlieren, Kin-
der plötzlich ohneMutter oder
Vater zurückbleiben, gerät das
Leben völlig aus den Fugen.
Zummenschlichen Schicksals-
schlag kommen oft finanzielle
Probleme hinzu. Bürokrati-
sche Hürden türmen sich auf –
nebenderTrauerarbeitmüssen
Angehörige mit dutzenden Be-
hörden korrespondieren, um
die Rente, die Finanzen, etwai-
ge Hilfsangebote, die Um-
schreibung von Verträgen,
KontenundVersicherungenzu
regeln.
Die Nicolaidis YoungWings-

Stiftung in München steht seit
25 Jahren jungen Trauernden
bei – mit Zuwendung, aber
auchhandfestenHilfenundSo-
zialberatung. Trauerarbeit, fi-
nanziert von Spendern und
Sponsoren. Staatliche Förde-
rung der Trauerarbeit wurde
bislang abgelehnt –mit der Be-
gründung, dass es dafür keine
Rechtsgrundlage gebe. Trau-
ernde, so ist die landläufige
Meinung, könnten bei Behör-
den, der Rentenversicherung,
ihrem Arzt oder ihrem Steuer-
berater Hilfen erfragen. Wie
schwer das in der Trauer fällt,
interessiertwenig.
Der renommierteMünchner

Sozialrechts-Professor Martin
Burgi (60)vonderLudwig-Maxi-
milians-Universität in Mün-
chen (LMU) hat nun für die Stif-
tung Neuland betreten und in

einem Gutachten Belege für
rechtliche Fördermöglichkei-
ten der Trauerarbeit aufge-
zeigt. Wenn jemand krank ist,
gebeesärztlicheLeistungen, fi-
nanziert durch die Kranken-
kassen. „Trauer ist aber keine
Krankheit, das heißt, man ist
von vornherein nicht im Sys-
tem der Krankenbehandlung.
Trotzdem hat man aber einen
Bedarf.“ Burgi, der ehrenamt-
lich („pro bono“) für die Stif-
tung arbeitet, weist nun nach,
dass Trauerarbeit in der Ge-
sundheitsprävention und Fa-

milienfürsorgewichtigeHilfen
leistet, diedurch staatlicheFör-
derprogramme auch im beste-
henden Rechtssystem unter-
stütztwerdenkönnten.
Trauerarbeit sei Präventions-

arbeit: „DieAngebotesollenge-
rade verhindern, dass die Trau-
ernden erkranken, oder kön-
nen bereits erfolgte Erkran-
kungen lindern und
verkürzen“, heißt es in Burgis
Gutachten. Damit es erst gar
nicht zu schweren Depressio-
nen kommt, die die Arbeitsfä-
higkeit derBetroffenen schwer

beeinträchtigen und hohe Ge-
sundheitskosten zur Folge ha-
benkönnen.Wegendieses prä-
ventiven Charakters komme
eine Zuordnung zu den Leis-
tungen nach demSozialgesetz-
buch in Betracht. Krankenkas-
sen sind laut dem Staatsrechts-
lehrer verpflichtet, in ihren
Satzungen Leistungen zur Prä-
vention und Gesundheitsför-
derungzuverankern.
Auch in der Kinder- und Ju-

gendhilfe gibt es Ansätze. „Die
Einbeziehung der Trauerarbeit
erscheint hier grundsätzlich

möglich.“ „Es gibt bereits Ge-
spräche mit dem Sozialminis-
terium, das ja auch für Famili-
enzuständig ist“,berichtetBur-
gi. Bisherige Hilfen endeten
vielfach nach dem Motto „von
der Wiege bis zur Bahre“. Der
Staat sei aber auch schon vor
der Wiege aktiv, etwa mit der
Schwangerschaftsbegleitung.
„Wir sind der Meinung: Ein Fa-
milienverband endet nichtmit
dem Tod. Der Tote ist nach wie
vor Teil der Familie, er hat eine
Lücke hinterlassen, die irgend-
wie bewältigt werden muss.“
Die Familienmitglieder müss-
ten dabei unterstützt werden.
Burgi nennt das „Fortwirkung
von Familienfürsorge“. Dazu
brauche es im ersten Schritt
gar kein eigenes Gesetz. Jedes
Bundeslandhabehier einenor-
mes Feld der politischen Ge-
staltung.
Burgi kennt sich aus: Der Ju-

rist hat die bayerische Staatsre-
gierung seinerzeit beim Be-
treuungsgeld vor dem Bundes-
verfassungsgericht vertreten.
WennderStaat inderTrauerar-
beit eine politische Präferenz
sehe, dann fänden sich Mittel
und Wege der Förderung. „Es
ist eine Frage des Bewusstseins
– und verstößt nicht gegen ir-
gendwelche Vorgaben des hö-
herrangigen Rechts. Wenn
manhieretwasmachenwollte,
könnte man es: Es wäre nicht
verfassungswidrig“, stellt der
Jurist eindeutig fest. Und:Geld,
washier investiertwerde,wäre

nicht verloren. „Je schneller je-
mand nach einem Trauerfall
wieder in eine halbwegs nor-
male Spur kommt, desto
schnellerwirder sichwieder in
Schule, Ausbildung und Beruf
eingliedern können.“ Damit
werde der finanzielle Verlust
der Familien geringer, der der
Sozialkasse oder demArbeitge-
berübertragenwerde.
Lana Reb, Vorständin der Ni-

colaidis-Stiftung, berichtet un-
serer Zeitung, dass sie seit Jah-
ren inKontaktmitMinisterien,
Ämtern und Behörden stehe.
Die Stiftung erfahre viel Wert-
schätzung für ihre Arbeit.
„Gleichzeitig blieb stets die
Aussage: Leider dürfen wir
nicht fördern.“ Mit dem neuen
Gutachten erhofft sich die Stif-
tung, auf mehr Gehör zu sto-
ßen. „Es ist Rückenwind für
uns. Wir werden dranbleiben
und wollen auch Fürsprecher
für andere Organisationen
sein, die Trauerarbeit anbie-
ten.“
Seit der Eröffnung des Ster-

nenhauses inMünchenals zen-
trale Anlaufstelle für junge
Trauernde im Februar 2024
sinddieAnfragenrasantgestie-
gen. Im ersten Halbjahr 2024
hat die Stiftung mit 489 dop-
pelt so viele Erstanfragen be-
kommen wie im Vorjahr. 2022
wurden 1108 Betroffene be-
treut, 2023 schon 1685. „Wir
werden uns in diesem Jahr
nochdeutlichsteigern.“

CLAUDIA MÖLLERS

Rückenwind für die Trauerarbeit
Juristisches Gutachten belegt: Unterstützung von Angehörigen ist staatlich förderwürdig

Sehen neue Möglichkeiten für die staatliche Förderung von Trauerarbeit: Sozialrechts-Professor
Burgi und Lana Reb, Vorständin der Nicolaidis YoungWings-Stiftung. ACHIM F. SCHMIDT


